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Die Bestimmungen des § 29 b StVO sind seinerzeit imBe~ut­
achtungsverfahren mit den Vertretern der Behindertenver­
bände eingehend diskutiert worden und !taben die volle Zu":' 
stirnmung dieser Verbändeq;efunden. 

Der Regelung, daß nur dauernd stark gehbehinderte Personen 
das von ihnen selbst gelenkte Fahrzeu~ an den in Abs. 2 
lit. abis c angeführten Stellen parken dürfen, nicht aber 
auch Personen, die einen Behinderten mi tf~lhren, liegt die 
ijberlegun~ zugrunde, daß das Parken in ?arkverbotsbereichen, 
wo oft die Ve:>:-kehrssicherheit für die Erlassung des Verbotes 
mitbestirmnend war, auf ein ~flcinimun. hesc!1ränkt bleiben mur.. 
Überdies soll verhindert werden, daß etwa Personen, die einen 
Behinderten mit ihrem Fahrzeug: morp;ens zu seiner Arbei tsst,~tte 
bringen und nachmittaes von dort wieder abholen, allein auf 
Grund dieser Tätigkeit ihr Fahrzeug den ganzen 'l'ap.' über in 
einem Parkverbotsbereich stehen lassen. 

Es wird relativ selten vorkommen, daß ein Behinderter nach dem 

Verlassen des Fahrzeuges nicht so la.nge allein gelassen "Terden 
kann, bis die Begleitperson einen Parv.:9latz r;efunden hat. Henn 
ein Rehinderter aber, tats!ichlich nicht vorHberrsehel1d allein p.;e u
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lassen werden kann, dann gibt es auf Gru1:d des § 45 Abs. ? StVO 

die Möglichkeit, daß fOr den Einzelfall eine Ausnahmehewillirunr 

erteil t vdrd. :·H t einer sole hen Ausnahrnehe ',AT:i, 11i r:u.nG l-::(-jnnte das 

Parken mit Fahrzeugen, die der Behinderte als rUtfahreY' henHtzt, 

auf den in § 29 b Abs. 2 li t. a his c an~e.filhrten Stellen ge­

stattet werden. 

Dem Bundesministerium fl'lr Verkehr ist hisher nur ein einziger 

Fali bekannt r.;e'·Jorden, der "regen einer besonders schl'Teren 

mehrfachen Behinderung eine solche Ausnahmebewilligung er­

fordert hat. Hier hat das Amt der Fiener Landesregierung im 

Sinne der Finschreiterin entschieden . 

Obwohl auf Grund der o. a. tTmstnnde d erzei t keine Notv!end igke1. t 

besteht, d ie ~eßens tändlic he Bes tirrununn; zu novellieren, ",jrd, 

um die in der Anfra~e dargelegten Hgrtef~lle nach M5g1ichkeit 

zu vermeiden, das aufget'lOrfene Problem jedoch im Zurre der n.2.chsten 

~Jovel1ierung der Straßenverkehrsbrdnun~ ZU!' Diskussion gesteIl t 

'\I!erden. 

"aen, 1978 Oll 10 
Der Bundesminister 
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